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ZeSo 9/2002

Praxishilfe

Verdacht auf nicht deklarierte Einkiinfte — wie weiter?

Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richtlinien

Frau A ist alleinerziehende Mutter von zwei
Kindern. Da sie trotz der Alimente und threm
Lohn aus einer Teilzeitbeschéftigung tiber zu
wenig Einkiinfte verfiigt, muss sie Sozialhilfe
beziehen. Nach ein paar Monaten verddchtigt
die Sozialbehorde Frau A, noch tiber weitere,
nicht deklarierte Einnahmen 2u verfiigen.
Wie soll die Sozialbehorde vorgehen?

Beurteilung

Nach Auffassung der Kommission
ZUG/Rechtsfragen ist in solchen Fallen
grundsatzlich Folgendes massgeblich:

e Ausgangspunkt sollten immer die
Rolle der Sozialhilfeorgane beziehungs-
weise deren unterstiitzende Funktion
und das Vertrauensverhaltnis mit der
Klientschaft sein. Wichtig ist zudem,
dass alle Empfingerinnen und Empfén-
ger von Sozialhilfe am Anfang des Hilfe-
bezugs eine ihnen verstandliche, erlau-
terte und nétigenfalls auch Ubersetzte
Erklirung unterschreiben, wonach sie
Verinderungen in ihren finanziellen
Verhiltnissen unaufgefordert melden
mussen.

* Besteht gleichwohl ein begrindeter
Verdacht auf unrechtmassigen Bezug
von Sozialhilfeleistungen (zum Beispiel
auf nicht gemeldeten Nebenerwerb
oder Vermogenszuwachs), so miissen
die Klientinnen beziehungsweise Klien-
ten damit konfrontiert werden. Uber
ein solches Gesprich ist ein von beiden
Seiten zu unterzeichnendes Protokoll
zu erstellen.

* Sind weitere Abklarungen notig, so
sollten sie von den Sozialhilfeorganen
oder ausnahmsweise (zum Beispiel bei
starkem Verdacht und hohem Betrag)
in deren Auftrag durch die Gemeinde-
polizei beziehungsweise durch andere
staatliche Organe vorgenommen wer-
den. Klar unzulassig ist der Einsatz von
Privatdetekteien. Dabei wiirde es sich
um einen Eingriff in die verfassungs-
rechtlich geschiitzte Privatsphire han-
deln, fir den es keine gesetzliche
Grundlage gibt und der zudem unver-
héltnismassig ware. Uberdies lige darin
eine Verletzung des Gebots eines fairen
Verfahrens beziehungsweise von Treu
und Glauben und des Datenschutzes.
Im Ubrigen schreibt zum Beispiel auch
das Steuerrecht vor, dass Steuerhinter-
ziechungen durch die Steuerorgane und
nicht durch Dritte untersucht werden.

* Auch bei derartigen Abklarungen ist
eine Weitergabe von Daten im Sozialhil-
febereich nur unter strengen Vorausset-
zungen zuldssig, zumal es sich dabei um
sensible  beziehungsweise besonders
schitzenswerte Personendaten handelt.
Insbesondere braucht es daftir eine
klare gesetzliche Grundlage. Zudem
muss die Verhdltnismassigkeit gewahrt
sein. Dies schliesst eine Bekanntgabe sol-
cher Daten an Private und damit auch
den Einsatz von privaten Ermittlerinnen
oder Ermittlern aus. Zwischen verschie-
denen staatlichen Organen gilt der
Datenschutz ebenfalls, wogegen das
Amtsgeheimnis  beziehungsweise die
Schweigepflicht oftmals durch das Ge-
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bot der Amtshilfe relativiert ist. Diesbe-
zuglich ist der Datenschutz also strenger.

e Zur Abklirung eines begrindeten
Verdachts auf missbrauchlichen Leis-
tungsbezug durfen bei den betroffenen
Klientinnen oder Klienten relativ weit-
gehende Vollmachten verlangt werden
(zum Beispiel: Ermachtigung zur Ein-
holung von Auskiinften bei Arbeit-
gebenden, AHV-Ausgleichskassen oder
Banken oder ausdriuckliche Entbin-
dung vom Arztgeheimnis). Nicht zulas-
sig ist hingegen, sich daftir Blankovoll-
machten ausstellen zu lassen (vgl. auch
Artikel von Peter Stadler in ZeSo
7/2001). Es entspricht nicht nur dem
Mitwirkungsrecht und dem Anspruch
auf rechtliches Gehor der Betroffenen,
sondern liegt auch im Interesse der So-
zialhilfeorgane, dass deren Handlungen
mit der Klientschaft abgesprochen wer-
den beziehungsweise auf konkreten
Auftrigen beruhen. Andernfalls konnte
sich die Haftungsfrage stellen.

e Sofern das Sozialhilfeorgan Strafan-
zeige macht, ware der Fall zwar durch
die Strafverfolgungsbehorden zu unter-
suchen beziehungsweise untersuchen zu
lassen. Oft werden solche Verfahren
aber eingestellt, da der Betrugstatbe-
stand mangels Arglist nicht erfullt ist.
Unter Vorbehalt des kantonalen Rechts
sollten Sozialhilfeorgane von der Mog-
lichkeit zur Strafanzeige ohnehin zu-
ruckhaltend Gebrauch machen. Ge-
geneinander abzuwdigen waren dann
insbesondere das Interesse an der Straf-
verfolgung und jenes an der Aufrechter-
haltung des Vertrauensverhaltnisses mit
der Klientschatft.

Im konkreten Fall sollte sich die Sozi-
albehorde zunichst fragen, ob sie wirk-
lich von einem begrindeten, einigermas-
sen konkreten Verdacht auf nicht
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gemeldete Einnahmen und damit auf
einen missbrauchlichen Leistungsbezug
ausgehen kann. Falls ja, ist Frau A im
Rahmen einer Besprechung damit zu
konfrontieren. Dartiber sollte ein Proto-
koll erstellt und von den Beteiligten
unterzeichnet werden. Besteht der Ver-
dacht nach dem Gesprich immer noch,
so kann von Frau A verlangt werden, dass
sie die Sozialbehorde ermachtigt, bei
Banken, Steuerbehorden und AHV-Aus-
gleichskassen sowie bei moglichen Ar-
beitgebenden entsprechende Auskiinfte
einzuholen. Die weiteren Abklarungen
sind wenn moglich durch die Sozialbe-
horde beziehungsweise deren Organe
vorzunehmen. Ausnahmsweise kann die
Polizei oder ein anderes dafir zustindi-
ges Staatsorgan damit betraut werden.
Dieser Stelle sind nur die zur Erfallung
des Auftrags unbedingt notigen Anga-
ben zu machen. Sofern das kantonale
Recht in solchen Fillen keine Strafan-
zeige vorschreibt, sondern lediglich er-
laubt, ware Frau A nur dann anzuzeigen,
wenn sie ihre Mitwirkungspflicht verletzt
und der begrindete Verdacht nicht an-
ders abgeklart werden kann oder falls ein
objektiv und subjektiv besonders stossen-
des Verhalten zur Debatte steht (zum
Beispiel: erheblicher Nebenerwerb und
verwerfliche Machenschaften zu dessen
Verheimlichung).

Abschliessend soll nochmals betont
werden, dass die Sozialbehorde Frau A
primar vertrauen und ihr helfen soll. Es
kann nur ausnahmsweise und erst bei
einem begrindeten Verdacht darum ge-
hen, ihr einen missbriauchlichen Leis-
tungsbezug vorzuwerfen und entspre-
chende Abkliarungen zu tatigen oder zu
veranlassen.

Peter Stadler, Dr. iur.,
Prasident der Kommission ZUG/Rechtsfragen



	Verdacht auf nicht deklarierte Einkünfte : wie weiter? : Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richtlinien

